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Uo. 4L. Mittwoch , den 27 . Mai. 1903.
Bekanntmachung.

Vom 1. April 1903 ab werden die Königlichen
Regierungen , bezw . das Königliche Polizei -Präsidium
in Berlin , die Intendantur des XIV . Armeekorps
und das Ministerium für Elsaß -Lothringen ( Ab¬
teilung für Finanzen , Gewerbe und Domänen)
ermächtigt , die Zahlung der P - nfion für den
auf den Sterbemonat folgenden Monat nicht blos
an die Hinterbliebene Witwe oder ehelichen Nach¬
kommen von Militärperfonen der Unterklassen der
Marine , sondern auch von Offizieren u . s. w . zu
genehmigen.

Dies gilt nicht nur für die im 8 39 des
Mllltar -Pensionsgesetzes Absatz 1, sondern auch für
die im Absatz 2 erwähnten Fälle.

Nur bei vorhandenen Zweifeln über die Zn-
lasfigkeit der Bewilligung ist die Entscheidung des
Rcichs -Marine -Amts zu erbitten.

,/ ? krgIeichc die in der Zusammenstellung der
Militar -Pensionsgesetze enthaltenen Bestimmungen
zu den §8 39 bis 45 Ziffer 6 und zu den 88 94
bis 98 Ziffer 1.)

Bemerkt wird , daß von den an Pensionäre
der Marine bewilligten Gnadenunterstützungen ans
Kapital 75 , Titel 6 des Reichshaushaltsetats,
Gnadenmonatsbeträge nicht zu zahlen sind.

Nn/räge auf Feststellung und Anweisung des
zuständigen Witwen - und Waisengeldcs sind wie
bisher von den Hinterbliebenen der Pensionäre
direkt dem Reichs - Marine -Amte vorzulegen.

Des Weitere » werden hiermit vom Eingangs
genannten Zeitpunkte ab den Königlichen Regie¬
rungen u. s. w. auch die Geschäfte als Pensions¬
regelungsbehörde bezüglich der Oberklasscn der
Marine (Offiziere rc. und Beamte ) übertragen.

Eine Nachweisung über das zuletzt bezogene
Dieusteinkommen der älteren Pensionäre wird den
Regierungen u . s. w . nicht zngestellr werden.

,J* n den voraussichilich seltenen Fällen , in
welchen bei vorkommcnden PcnsionSregelungen die
Regierungen u . f. w . das frühere Diensteiiikommen
wissen muffen , ist diescrhalb kurz beim Reichs-
Marine -Amt ainufragen . *

Berlin , den 26. Februar 1903.
Der Staatssekretär des Reichs - Marine -Amts.

In Vertretung:
gcz. Dicterichsen.

„Wird hiermit veröffentlicht ."
Wiesbaden , den 11. Mai 1903.

Der Polizei -Direktor : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Nachdem der Verkehr mit Kraftfahrzeugen

nunmehr in sämtlichen Provinzen des Staates nach
einheitlichen Grundsätzen durch Polizeiverordnungen
geregelt worden ist. wird nachstehend znm Zwecke
der Ermittelung der Inhaber von Kraftfahrzeugen
die Verteilung der Erkcnnungsnummcru . wie sie
fortan von jedem Kraftfahrzeug offensichtig zu
Mren sind , zur allgemeinen Kenntnis gebracht.
Es haben erhalten:

Provinz Ostpreußen : 6 . Regierungsbezirk Königs-
No . 1— 500 , Regierungsbezirk Gumbinnen

No . 501 — 1000.

Provinz W - sipreußen : D . Regierungsbezirk Danzig
m Regierungsbezirk MarienwerderAto. b01 — 1000.

Provinz Brandenburg : E . Regierungsbezirk Pots-

a ° d . E 0'nl76 ™ ~ 999 ai ' rUnB3b ' SiTC 5tantfuU

Provinz Pommern : H . Regierungsbezirk Stettin
No . 1—40a Regierungsbezirk Köslin No . 401
bis 600 , Regierungsbezirk Stralsund (Polizei-
Verordnung noch nicht erlassen ) .

Provinz Posen : J . Regierungsbezirk Posen No . 1
bis 60 , Regierungsbezirk Bromberg No . 61 — 100.

Provinz Schlesien : K . Regierungsbezirk Breslau
R ° - 4- M ». Regierungsbezirk Oppeln No . 301
bis 600 . Regierungsbezirk Liegnitz No . 601 — 800.

Provinz Sachsen : M. Regierungsbezirk Magdeburg
Regierungsbezirk Merseburg No . 351

bis . 00 , Regierungsbezirk Erfurt No . 701 — 1000.
Prrvinz Schleswig -Holstein : P . Von No . 1 an.

Hannover : S . Regierungsbezirk Hannover
Regierungsbezirk Hilde « heim 910. 301

ms 460 . Rcgiernngsbezirk Lüneburg No . 401 —500
Regierungsbezirk Stade No . 501 - 600 , Regierunas-

N °,601 - 700 . RegierungsbezirkAurich No . 701 — 800.

Provinz Heffen -Nafsali : I . Regierungsbezirk Cassel
No . 1—400 , Regierungsbezirk Wiesbaden No . 401
DI» t/uU.

Provinz Wesiphalen : X . Regierungsbezirk Münster
Pi, ™" 300 ' Regierungsbezirk Minden No . 301
bis 600 u . 1001 — 1200 , Regierungsbezirk ArnsbergsRO. bül — 1000.

Rheiuprovinz : Z . Regierungsbezirk Aachen No . 1
bis 150 u . 1001 — 2000 , RegierungsbezirkCoblenz
No . 151 — 250 u . 2001 — 3000 , Regierungsbezirk
Eöln No . 251 —500 u . 3001 — 4000 , Regierungs¬
bezirk Düsseldorf No . 501 - 900 „ . 4001 — 5000
Regierungsbezirk Trier No . 901 — 1000 u . 5001
bis 6000.

Wiesbaden , den 11. April 1003.
Der Regierungs -Prästdent.

In Vertretung : Bake.

Vorstehende Bekanntmachuiig bringe ich hier¬
mit zur allgemeinen Kenntnis . *

Wiesbaden , den 20. April 1903.
Der Polizei -Direktor : v . Schenck.

Bekanntmachung.
betreffend das Verabfolgen geistiger Getränke.

Auf Grund der §8 137 und 139 des Gesetzes
über die allgemeine Landesverwaltung vom
3«. Juli 1883 und gemäß der 88 6 , 12 und 13
der Verordnung über die Polizeiveiwallnng in de»
neu erworbenen Landesteilen vom 20 . Scpt . 1867
wird unter Zustimmung des Provinzialrats für
den Umfang der Provinz Hcffen -Naffau Folgendes
verordnet:

8 1. Den Gast - und Schankwirten , sowie
den Branntwcinkleinhändlern ist verboten , geistige
Getränke zum sofortigen Genuß oder znm Mi 't-
nehmen an Betrunkene - und an solche Personen,
die von der Polizeibehörde als Trunkenbold be
zeichnet sind , zu verabfolgen.

Den von der Polizeibehörde als Trunkenbold
bezeichneten Personen darf der Aufenthalt in den
zum Ausschank von geistigen Getränken bestimmten
Lokalen nicht gestattet werden.

8 2. Das Verabfolgen von Branntwein und
nicht denaturiertem Spiritus znm sofortigen Genuß
an Personen unter 16 Jahren ist den Gast - und
Schankwirten und den Branntwcinkleinhändlern
verboten.

8 3 . Verantwortlich für die Befolgung der
vorstehenden Vorschriften (§§ 1, 2 ) sind äußer den
Inhabern der Gaff - und Schankwirtschaftcn und
Branntweinkleinhandlnngen auch deren Stell¬
vertreter , Beauftragte und Gewerbcgcbülsen.

8 4 . Die Gast - und Schankwirte und die
Branntweinkleinhändler haben einen deutlich les¬
baren Abdruck dieser Polizeiverordnung in ihren
«chank - und Verkaufslokalcn an augenfälliger
Stelle ansziihängen.

Sie haben ferner die ihnen zugehendcn Mit¬
teilungen der Ortspolizcibehördcn über die als
Lrnukeubolde bezeichneten Personen , solange diese
Bezeichnung in Kraft besteht , anfznbewahren und
dem Polizeibeamtcn (Gendarmen ) auf Verlangen
vorzuzeigen.

8 5 . Zuwiderhandlungen gegen diese Ver¬
ordnung werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mk . bestraft.

8 6 . Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1903
ui Kraft.

Alle sonstigen polizeilichen Vorschriften über
das Verabfolgen geistiger G -tränke an Betrunkene
und solche Personen , welche von der Polizeibehörde
als Trunkenbolde bezeichnet sind , treten außer Kraft.

Polizeiliche Vorschriften , welche das Verab¬
folgen geistiger Getränke am jugendliche Personen
weilergehenden Einichränkungen unterwerfen , und
welche das Verabfolge » geistiger Getränke an
andere , als die in den 88 1 und 2 genannten
Personen betreffen , bleiben unberührt . *

Cassel , den 9 . Dezember 1902.
Der Ober -Präsident : Zedlitz.

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden » 27. Dezember 1902.

Der Polizei -Direktor : v . SchenS.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 8 5 und 6 des Gesetzes über

die Einführung der Polizei -Verwaltung in den neu
erworbenen Landesleilen vom 20 . September 1867
wird nach Beratung mit dem hiesigen Gcmeindc-
vorstande verordnet wie folgt:

8 1, Die Bäcker , sowie alle , welche mit Brot¬
waren handeln , sind vcipflichtet , die Preise des
gewöhnlichen Brotes für je ' - Kilogramm (1 Pfund)
an den Verkaufsstellen durch einen von außen sicht¬
baren und von dem Revier - Polizei - Kommissar
abgestempclten Anschlag zur Kenntnis des Publikums
zu bringen.

Die Preise dürfen nur an einem Montag
abgeändcrt werden . Diese Abänderung muß
am nämlichen Tage dem Revier -Polizei -Kommissar
mitgeteilt und von dem letzteren der abgeändcrtc
Anschlag abgestempelt werden.

8 2 . Die Bäcker , sowie alle , welche mit Brot¬
waren handeln , sind ferner verpflichtet , an den
Perkanfsstellen eine Wage mit Gewichten a »f-
znstellen oder mitznführcn und den Käufern aus
Verlangen das Brot vorzuwiegcn.

8 3 . Wer einen höheren Preis für Brot , als
den nach 8 1 angeschlagenen verlangt oder sich
zahlen läßt oder wer weniger Brot an Gewicht
liefert , als er verkauft hat oder wer sonst den Be¬
stimmungen dieser Verordnung znwidcrhandelt,
wird , sofern nicht eine Bestrafung auf Grund des
Strafgesetzbuches erfolgt , mit Geldstrafe bis zu
9 Mark oder im Unvermöqensfalle mit entsprechender
Haft bestraft.

8 4 . Die Polizei -Verordnung vom 25 . Februar
d. I . wird hiermit außer Kraft gesetzt und tritt
an deren Stelle die obige Verordnung . *

Wiesbaden , de» 12. April 1881.
Königliche Polizei - Direktion.

Dr. v. Strauß.

„Wird hiermit veröffeuilicht ."
Wiesbaden , 2. April 1903.

Der Polizei -Direktor : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Gefunden : 2 Herren-Negenfchirnie, 1 goldener

Manschctteuknopf , 1 Rasicrtafche mit Inhalt , ein
Geldstück , 1 Traggurte , 3 Portemonnaie » mit
Inhalt , 1 seidenes Dauieutaschentnch , 1 kleine
Injektionsspritze , 2 Klingen aus einem Wiege¬
messer , 1 Futteral mit verschiedene » Schirmen ( für
Damen mib Herren ), 1 Damen -Taschenuhr . eine
Haarbürste , 1 goldener Kneifer und 1 zweirädriger
Handkarren . *

Zugelaufen : 5 Hunde. 1 Katze.
Wiesbaden » den 21. Mai 1903.

Königl . Polizei -Direktion.

Bekanntmachung,
betreffend die Abhaltung von Waldfesteu

in» hiesigen Gemcindewalde.
1. Die Benntznng von Plätzen im städt . Wald

zur Abhaltung von Waldfesten kann Vereinen und
Gesellschaften nur dann gestattet werden , wenn sie:

a ) für sich geschlossen bleiben,
b ) .an dritte , nicht zu dem feiernden Verein

oder der feiernde » Gesellschaft gehörende
Personen Speisen oder Getränke gegen
Entgelt nickt abgeben.

Für jeden Festplatz kann nur einem Verein
oder einer Gesellschaft diese Erlaubniß ertdeilt
werden , es ist also nicht erlaubt , daß gleichzeitig
zwei oder mehr Vereine oder Gesellschaften gleich¬
zeitig auf einem Waldplatz ein Waldfest abhalten.

2 . Die Erlaubniß kann nur für folgende Plätze
crtheilt werden:

a ) an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen:
1. im Eichelgarten,
2 . unter den Herrneichcn,

gegen Vorauszahlunq einer Abgabe von
15 Mark an die Accisekassc. (Auf diesen
Plätzen dürfen Tische und Bänke aus¬
gestellt werden .)

d) an Werktagen gegen Vorauszahlung einer
Abgabe von 10 Mark an die Accisekasse:
auf den Plätzen unter a ) und weiter:
3 . Ende der Kastanien - Plantage an

der Platterstraße , am Eingang des
Kiffelbornweges,

4 . Distrikt Kohlheck , oberhalb der Schwal
bachcr Bahn,

5 . Psannkucheiibrücke,
6. Trauerbuche.

Die Anweisung dieser Plätze erfolgt durch
das Accise-Amt . Auf den unter 3— 6 ge¬
nannten Plätzen dürfen jedoch keine Tische
und Bänke aufgeschlagen werden.

3 . Die Erlaubniß zum Abhalten eines Wald¬
festes ist mindestens einen Tag vor der Ver¬
anstaltung bei dem Accist-Jnspector einznholen
und wird nur gegen Vorauszahlung der unter 2
festgesetzten Gebühr zur Accisekasse für jeden Fall
crtheilt.

Die Erlaubniß kann jedoch nur dann ertheilt
werden , wenn Seitens des Antragstellers eine Be-
cheinigung des städt . Feuerwehrkonimandos , wonach

derselbe sich verpflichtet , die Kosten der etwa
erforderlich werdenden feuerpolizeilichen Ueber
wachung zu tragen , beigefügt wird.

Die unter 2 erwähnte Gebühr wird für die
Ueberwackung und die Reinmachung , sowie für
etwaige kleinere Beschädigungen des Platzes ent¬
richtet ; größere Beschädigungen müssen nach all-
gemeinen Rechtsgrundsätzen besonders vergütet
werden ; hierüber entscheidet der Magistrat mit
Ausschluß deS Rechtsweges endgültig.

Außerdem ist in den zutreffenden Fällen die
verwirkte Bctriebsstener zur Stadlkasse zu entrichten.
Die in den Fällen der No . 1 bis 3 aufgestellten
Tische oder Bänke müssen am folgenden Tage in
der Frühe und falls das Waldfest an einem Tage
vor einem Sonn - oder Feiertag abgehalten wurde,
am Abend desselben Tages wieder entfernt werden.
Wird diese Entfernung über den Vormittag bezw.
den Abend verzögert, ' so gehen die Tische und
Bänke in das Eigenthmn der Stadtverwaltung
über , welche ermächtigt ist, über letzicre frei nach
ihrem Ermessen zu verfügen ; etwaige Ersatzansprüche
Dritter hat der Verein (Gesellschaft ) , eventuell
Derjenige , welcher die Erlaubniß erwirkt hat , zu
vertreten.

Diese Bestimmung gilt auch für den Fall , daß
die vorherige Einholung der Erlaubniß versäumt
sein sollte ; auch hat in solchen Fällen die Nach¬
zahlung der Gebühr (No . 2 ) zu erfolgen.

5 . Die Waldfeste müssen in der Zeit vom
1. Juni bis 1 . September um 9 Uhr Abends , in
der übrigen Zeit um 8 Uhr Abends beendet sein.

6 . Vereine ( Gesellschaften ) , sowie Alle , welche
im Wald lagern , haben in allen Fällen den An¬
weisungen der Forstbeamten , Feldhüter und der
mit der Aufsicht etwa besonders betrauten Accffe-
beamten unweigerlich Folge zu leisten ( vergl . 8 9
des Feld - und Forstpolizeigesetzes vom 1. April
1880 ) , sowie die bestehenden Vorschriften über den
Schutz und die Sicherheit des Waldes und die
Schonungen inne zn halten . (Vergl . insbesondere
8 368 No . 6 des Reichsstrafgesetzbuchc « , 8 36 und
44 des Feld - und Forstpolizeigeietzcs , 8 17 der
RcgiernngS -Polizeiverordnniig vom 4. Miirz1889 .)

Die Erlaubniß zur Abhaltung eines Wald-
sestes kann ohne Angabe von Gründen verweigert
werde » ; mehr als zweimal im Jahre wird dem¬
selben Verein (Gesellschaft rc.) die Erlaubniß zur
Abhaltung eines Waldfestes nicht ertheilt.

7 . Mit dem Waldfcste etwa verbundene Lustbar¬
keiten ( Musik , Tanz :c.). welche nach der Lnstbar-
keitssteuer -Ordnung hiesiger Stadt steuerpflichtig
sind , sind den Bestimmungen dieser Ordnnng ent¬
sprechend besonders anznmelden und zn verstcucr»

Wiesbaden , den 23. April 1903.
_ Der Magistrat

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan zur Abänderung und

Festsetzung der Vorgärten an den Grundstücken
Parkstraße No . 53 bis 61 hat die Zustimmung der
Ortspolizeibehörde erhalten und wird nunmehr im
Nathdaus , 1 . Obergeschoß . Zimmer No . 38 »,
innerhalb der Dienststunden zu Jedermanns Ein¬
sicht offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 des Gesetzes vom
2 . Juli 1875 , betr . die Anleguug und Veränderung
von Straßen rc., mit dem Bemerken hierdurch be¬
kannt gemacht , daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präklusivischen , mit dem
23 . Mai cr . beginnende » bis einschließlich 20 . Juni cr.
endenden Frist von 4 Wochen beim Magistrat
schriftlich auzubringen sind . *

Wiesbaden , den 18. Mai 1803.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan zur Festsetzung von Vor¬

gärten bei den Grundstücken Platterstraße No . 15
bis einschließlich 23 Hot die Zustimmung der Orts-
volizeibehördc erkalten und wird nunmehr im
Rathdaus , 1. Obergeschoß , Zimmer No . 38 » ,
innerhalb der Dienslstunden zu Jedermanns Ein¬
sicht offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 der Gesetzes vom
2. Juli 1875 , betr . die Aulegung und Veränderung
von Straßen rc., mit dem Bemerken hierdurch be¬
kannt gemacht , daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präklusivischen , mit dem
23 . Mai cr . beginnenden bis einschließl . 20 . Juni cr.
endenden Frist von 4 Wochen beim Magistrat
schriftlich anzubringen sind . *

Wiesbaden , den 18 . Mai 1903.
__ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan zur Erbreiterung der

Bierstadterstraße , zwischen Garten - und Bodenstedt-
straße , bei den Grundstücken Haus No . 16 bis 18.
bat die Zustimmung der Ortspolizeibehörde er¬
halten und wird nnnmehr im Rathhanse , 1. Ober¬
geschoß , Zimmer No . 38a , innerhalb der Dienst-
ftunden zu Jedermanns Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 des Gesetzes vom
2 . Juli 1875 , betr . die Anlegung und Veränderung
von Straßen rc. . mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht , daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präklusivischen , mit dem
25 . Mai cr . beginnenden , bis einschl. 22 . Juni cr.
endenden Frist von 4 Wochen beim Magistrat
schriftlich anzubringen sind . *

Wiesbaden , den 19. Mai 1903.
_ Der Magistrat.

Beschluß.
Von dem Feldwege zwischen der 2 . und

3 . Gewann .Thorberg " . Stockbuch Nr . 8712»
(Lagerbnch Nr . 924 ?> ) und von der oberen
Kapellenstraße . Stockbuch Nr . 8067 » (Lagerbuch
Nr . 9251 .1a ) werden die mit Stockbncv Nr . 8712 » b
und 8067ab bezeichneten Theile von 27,75 gm und
66,25 gm nach ordnuuasmätziger Durchführung
des gemäiz 8,37 des Znständigkeitsgcsctzes vom
1. August 1883 vorgkschricbencn Vcrsahrcii « hier-
niit ein , czogc » .

Wiesbaden , den 19 . Mai 1903
Der Overvsirger,,leister . In Bertr.: Körner.

Entwurf.
Auf Grund des Beschlusses der Stadt»

verordnetenvcrsammlnng vom . wird
das Ortsstatut vom 18 . Dezember 1900 ( 12. Febr.
1901 ) , betr . die Erhebung einer Gebühr für die
Benutzung des Canalnetzcs der Stadt Wiesbaden,
geändert , wie folgt:

1 . Die Bestimmungen unter § 2 b werden auf¬
gehoben und durch folgende Bestimmungen ersetzt:
„für bereis angeschlossenc Grundstücke , sobald aus
denselben Neubanten errichtet oder bestehende Ge¬
bäude um ein Stockwerk erhöht oder solche Aus¬
besserungen oder Veränderungen unterzogen werden,
welche eine wesentliche Umgestaltung der Umfassungs-
maneru , der inneren Tragwände 'oder der Decken-
Constructioncii bedingen (vergl . Bau -Polizei -Ver-
ordnung vom 18 . November 1895 , 8 25 , Abs . 1)."

2 - In 8 4 , Zeile 3 , werden die Worte „bisher
geltenden " gestrichen und durch die Worte : „bis
zum 12 . Februar 1801 in Geltung gewesenen " ersetzt.

3 . Zwischen die 88 4 und 5 werden als 8 4a
folgende Bestimmungen eingeschoben.

Erneute Gebührenpflicht in Folge der Anlage
neuer Straßen.

Wird ein bereits angeschlossenes Grundstück,
für dessen Anschluß an die städtischen Canäle eine
Zahlung bereits geleistet worden ist, von Straßen
durchschnitten oder in anderer Weise berührt , die
auf Grund später festgelegter Fluchtlinien angelegt
werden,so wird dasselbe unter den im 8 2b festge-
legten Voraussetzungen von Neuem gebührenpflichtig.

Die Höhe her Gebühr bestimmt sich dann nach
den nunmehrigen Straßenfrontlängen mit der
Maßgabe , daß die der früheren Gcbnhrenberechnung
zu Grunde gelegten Straßenfronten außer Ansatz
bleiben.

Ist ein solches Grundstück in zwei oder mehr
selbstständige Grundstücke getheilt worden , so tritt
die Gebührenpflicht jeweilig nur für diejenigen
Theilgrnndstücke ein . bezüglich deren die Voraus¬
setzungen des 8 2b zuireffcn , und cs bleiben die
der früheren Gebührenberechnung zu Grunde ge¬
legten Straßenfronten nur soweit außer Ansatz,
als sie das einzelne , jeweilig in Frage stehende
Grundstück begrenzen.

Kommt ein Theil der alten Straßenfront da¬
durch in Wegfall , daß die neue Straße seitlich in
eine alte Straße einmündet , so wird die für das
weggefalleue Stück der alle » Straßenfront ent-
richtete Gebühr Demjenigen znrückbezahlt , der die
betreffende Gebühr entrichtet hat.

4 . Dieses Ortrstatut tritt mit dem Tage seiner
Veröffentlichiing in Kraft . ‘

Vorstehender Entwurf wird gemäß 8 43.
Abs . 2 , der Städteordnnvg vom 4. August ' 1897
hieidurch zur öffentlichen Keiintviß gebracht mit
dem Benicrken , daß ettvaigc Eiuwendnnge » gegen
denselben innerhalb der nächsten zwei Wochen , vom
Tage nach der Veröffentlichung an gerechnet , bei
uns geltend zn machen sind . *

Wiesbaden , den3. März 1903.
Der Magistrat.
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Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
.. uio  00 STT>rtt lOft !*

5 . Jahrgang . No . 42.

1. Frachtmarkt.
Weizen
Roggen
Gerste
Safer
Stroh
Heu .

. per 100 Kg.
100
100
100
100
100

2. Viehmarkt.
Ochsen: l . Qualität per 60 :

U. .. 50
Kühe: I. „ „ 50

II . .. 50
Schweine . . . . „ Kill
Mast-Kälber . . . » „
Land-Kälber . . . „ „
Hammel . „ „

3. Victualienmarkt.

Hockst. I
Preis . |

Niedr.
Preis.

H ■s,

— — — 11

15 40 15 20
4 80 4 60
7 20 6 40

72 70
68 — 66 —

68 — 64 —

58 — 56 —
1 04 — 96
1 60 1 50
1 40 1 30

40 1 30

2 50 2 40
1 75 1 50
7 — 4 —
5 — 4 —

8 _ 8 —
— 28 — 28
— 20 — 18

1.

2.

Eier . . 25S
Handkäse . . . . „ 100
Fabrikkäse. . . . „ 100
Eßkartoffeln . . . „ 100
Neue Kartoffeln. . „ Kili
Zwiebeln . . „

Wiesbaden, den 22. Mai 1903.

Bekanntmachung
betr. die zum Transport accisepflichtigcr Gegen¬
stände in die Stadt zu benützenden Straßenzüge.

Für die Zufuhr accisepflichtiger Gegenstände
ru den Accise-Erhebnngsstellenwerden außer den
<n § 4 der Accise-Ordnung für die Stadt Wies¬
baden genannten Straßen noch folgende Straßen pp.
jur Benutzung frei gegeben:

A.  Zur Accise -Erhebungsstelle
Heim Haupt-Accise-Amt in der Neugasse.

Biebricher Chaussee: die Adolfsallee, die
Goethcstraße, die Nicolasstraßc, über die
Rheinstraße, Bahnhofstraße, den Schiller¬
platz, die Friedrichstraße bis zur Nengasse,
oder die Moritzstraße, über die Rheinitraße,
die Kirchgasse, die Friedrichstraße bis zur
Nengasse.dann durch dieselbe zumAccise-Amt;
Schwalbacher- und Platter - oder Limburger
Chaussee: die Lahn- und Aarstraße, die See-
robeustraße, den Sedanplatz, den Btsmarck-
ring. die Bleichstraße, die Schwalbacher-
straße, die Friedrichstraßebis zur Nengasse,
durch diese zum Accise-Ämt;

3 . Soniienberger Vicinalweg: den Bingertweg,
die Parkstraße. — Für Transportanten
zu Fuß , den Kursaalplatz, die Wilhelmstraße,
Große Burgstraße, den Schloßplatz, die
Marktstratze, die Mauergasse, die Neugassc.
— Für Fuhrwerke, die Vaulinenstraße. die
Bierstadterstraße, Franksurterstraße, über
die Wilhelmstraße, Friedrichstraße, bis zur
Neugasse, dann durch dieselbe zum Accise-Amt

B . Zur Accise-Erhebungsstelle in den
Schlachthaus-Anlagen.

1. Franksurterstraße: die Lesfingüraße, den
Gartenfeldwcg. die Schlachthausstraße zu
den Schlachhans-Anlagen, ferner die Mainzer-
landstraße bis in Sähe der Schlachthaus-
Anlagen. über den Verbindungswegzu den
Schlachthaus-Anlagen;

2. Biebricher Chaussee: die Adolfsallee, die
Gocthestraße. über den Bahnübergang, den
Gartenfeldwcg, die Schlachthausstraße zu
den Schlachthaus-Anlagen;

3. Schierstciner Vicinalweg: die Herderstraße,
die Goethestraße, den Bahnübergang, den
Gartenfeldweg, die Schlachthausstraße zu
den Schlachthaus-Anlagen;

4. Schwalbacher- und Platter - oder Limburger
Chaussee: die Lahn- und Aarstraße, die
Seerobenstraße, den Sedanplatz, Bismarck-
Ring, die Bleichstraße. Schwalbacherstraße,
Rbeinstraße.den Gartenseldweg.die Schlacht-
hausstlaßc zu den Schlachthaus-Anlagen.

5. Sonnenbcrger Vicinalweg, de» Bingerlweg,
die Parksträße, Paulinenstraße, Bierstadter¬
straße, Franksurterstraße,Wilhelmüraße, den
Gartenfeldweg, die Schlachthausstraße zu
den Schlachthaus-Anlagen.

Wiesbaden, den 19. Dezember 1901.
Der Magistrat. In Vertr .: Hetz.

Zwiebeln . . .
Blumenkohl . .
Kopfsalat . . .
Gurken . . . .
Spargel . . .
Grüne Bohnen .
Grüne Erbsen .
Wirsing . . .
Weißkraut . . .
Weißkraut . . .
Rothkraut . . .
Gelbe Rüben . .
Neue gelbe Rüben
Weiße Rüben
Kohlrabi, obcrerd.
Kohlrabi . . .
Grün-Kohl . .
Nömisch-Kohl
Petersilien . . .
Porree . . . .
Sellerie . . . .
Kirschen. . . .
Saure Kirschen.
Erdbeeren . . .
Himbeeren. . .
Heidelbeeren . .

per 50 Kg.
„ Stück

Kilogr.

50 Kg.
Kilogr.

Stück

Kilogr.

35 30

Stachelbeeren . . per Kilogr.
Preißelbecrcn . . „
Johannisbeeren . „ „
Trauben . . . . „ „
Aepfel . . . . „
Birnen . . . . „ „
Zwetschen . . . » »
Kastanien . . . » „
Eine Gans.
Eine Ente.
Eure Taube.
Ein Hahn . . . . . . . .
Ein Huhn.
Ein Feldhuhn.
Ein Hase . . >
Aal . . . .
Hecht . . . .
Backfische. . . . „ „

4. Brod und Mehl.
Schwarzbrod: Langbrodp.0,s Kg.

„ p. Laib
Rundbrod p. 0,r Kg.

P. Laib
Weißbrod: a. 1 Wasserwerk . .

b. 1 Milchbrödcheu .

per Kilogr.

80 — 70

8
4 25

60
1 50
2 20

2 !80
2 80

50

Weizenmehl: No. 0 per 100 Kg.
No. I „ 100 „
No. II .. 100 .,

Rogqenmehl: No. 0 „ 100 „
No. I ., 100 ,.

5. Fleisch.
Ochsenfleisch: von der Keulep. Kg.

Bauchfleisch „ „
Kuh- oder Rindfleisch. . » „
Schweinefleisch . . . . „ »
Kalbfleisch. ,
Hammelfleisch. »
Schasfleisch . . . . » „
Dörrfleisch. *
Solperfleisch . »
Schinken . »
Speck, geräuchert
Schweineschmalz. . . . ,„
Nierenfett . »
Schwartenmagen, frisch „ „
Schwartenmagen, geräuchert„ »
Bratwurst . »
Fleischwnrst . „ „
Leber- u.Blntwurit , frisch „ „
Leber- u. Blutwurst,geränch. „ „

Städtisches Aecise-

1 44
1 23

— 1

Verdingung.
Die Ausführung der Ofen - re. Arbeite»

zum Um- und Erweiterungsbau „Kurbans-Pro-
visorium" (Paulinenschlößchen) zu Wiesbaden soll
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

Die Verdingungsunterlagen sind wahrend der
Vormittagsdienststiindenim Verwaltungsgebäude,
Friedrichstraße15 Hierselbst, und die Zeichnungen
auf der Baustelle einzusehen.

Die Angebotsformularekönnen auch von erst¬
genannter Stelle kostenlos und zwar bis zum
4. Juni 1903 bezogen werden. „

Verschlossene und mit der Aufschrift„H. A. 4
versehene Angebote sind spätestens bis

Samstag, den 6. Juni 1903,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einznreichen. , .
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgesckriebenen und ausge-

'llllten Verdingungsformular eingcreichten Angebote
werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist: 21 Tage.
Wiesbaden, den 20. Mai 1903.

Stadtbanamt, Abthcilung für Hochbau.

Bekanntmachung.
Die auf dem alten Friedhose befindliche

Kapelle(Tranerhalle) wird zur Abhaltung von
Trauerseierlichkciten nnentgelllich zur Ver¬
fügung gestellt und zu diesem Zweck im Winter
auf städtische Kosten nach Bedarf geheizt; die
gärtnerische »nd srnstige Ausschmückung der
Kapelle wird stadtseitig nickt besorgt, sondern bleibt
alleinige Sache der Antragsteller. Die Benutzung
der Kapelle zu Trauerfeierlichleiten ist rechtzeitig
bei dem zuständigen Friedhofsaufsehcr anzumclden,
welcher alsdann dafür sorgt, daß diese zur be¬
stimmten Zeit für den Tranernkt frei ist. *

Wiesbaden, den1. Februar 1903.
Die Friedhoss-Deputatio» .

Bekanntmachung.
Die drei städtischen Volksbadeanstalten

befinden sich
1. im Gebäude der Höh. Mädchenschule.

Kellergeschoß. Eingang neben der
Mädchenschule,

2. am Kirchhofsgäßchen,
3. im Haufe Roonstraße No. 3.

Es werden verabfolgt:
Brausebäder in sämmtlichen Anstalten, Sitz-

hrausebäder in den Anstalten am Schloßplatz und
Roonstraße, Wannenbäder in der Anstalt an der
Roonstraße sür Männer und Frauen . ,

Wannenbäder in der Anstalt am Schlotz-
play sür Frauen den ganzen Tag, für Männer
nur zwischen1 und »/** „ Uhr. Die Frauen-
abtheilnng ist in allen Bädern von 1—4 Uhr
geschlossen. HaS Stadtbauamt.

Nassauische Landesbibliothek
Verzeichnis der neu hinzugekommenen Bücher,
die vom 25. Mai 1903 an im Lesezimmer aus¬
gestellt sind u. dort vorausbestellt werden können.

Othmer’sVademecum. Zusammenstellungder
wissenswürdigsten Erscheinungen a. d. Gebiete
der schönwissenschaftlichen Literatur . Abt. 4.
Leipzig 1902. Copinger, Supplement to Hain’s
Repertorium bibliographicum. Part . 2, Vol. 2.
London 1902. Brückner.Willi., Christentum und
moderne Weltanschauung. Wiesbaden, E. Beh-
rend 1902. Mirbt, Carl, Quellen zur Geschichte
des Papsttums und des römischen Katholizismus.
Abt. 2. Tübingen 1901. Gesch. v. Herrn Biblio¬
thekar Dr. Jürges . Schulblatt , Allgemeines
Organ d. allgem. Lehrervereins im Regierungs¬
bezirk Wiesbaden. Jahrg . 35. Wiesbaden, Bech¬
told 1902. Zitelmann, Das bürgerliche Wohn¬
haus. (Lehrhefte f.Gewerbeschulen.) Wiesbaden,
H. Heus 1902. Schreiner, F„ Übungen a. d.
Griflstäben f. Schul- und Zimmerturner. Dillen-
burg, Selbstverl. 1902. Archiv f. systematische
Philosophie. Jahrg . 8. Berlin 1902. Kultur,
Ethische. Jahrg . 10. Berlin 1902. Gesch. v.
Herrn A. Weddigen. Riehl, A., Zur Einführung

d. Philosophie d. Gegenwart. Leipzig 1903

Brennholz -Verkauf.
Die Natural -Verpslegungsstalion dahier

verkauft von heute ab die nachverzeichneten Holz-
sorten zu den beigesetzten Preisen: Buchenholz,
4»schnittig, Raummeter 12.50 Mk. , Bncheitholz,
5-schnittig, Raummeter 13.50 Mk.. Kiefern-Anzunde-
bolz per Sack 1 — Mk. Das Holz wird frei ins
Haus abgeliefert und ist von bester Qualität.
Bestellungen werden von dem Hausvater Sturm,
Evang. Vereinshaus, Platterstraße 2. entgegen-
genommen. Bemerkt wird, daß durch die Abnahme
von Holz die Erreichung des humanen Zweckes
der Anstalt gefördert wird._

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der Sommer¬

monate (April bis einschließlich September) um
ö Uhr Vormittags. *

Wiesbaden, den9. April 1903.
Städtisches Aeeise-Amt.

Pusch, Er. und Imgardt , Wie klagt man am
zweckmäfsigsten seine Aufsenstände ein? Abt.7.
Wiesbaden, Bechtold 1902. Kuhlenbeck, Ludw.,
Das bürgerliche Gesetzbuch f. d. deutsche Reich.
Abt. 2. Bd. 1. Berlin 1903. Harms, Bernh., Die
holländischen Arbeitskammorn. Ihre Entstehung,
Organisation und Wirksamkeit . Tübingen 1903.
Brackei, Freiherr v., Rumäniens Staatskredit in
deutscher Beleuchtung. München 1902. Biermer,
M., Die Finanzen des ürofsherzogtums Hessen.
Giessen 1903. Böchaut, A., Die französische
Nationalökonomie d. Gegenwart. Berlin 1903.
Fabricy, Cornelius v., Medaillen d. italienischen
Renaissance. Leipzig 1903. Heilmeyer, Alex.,
Moderne Plastik . Bielef. sec. Leipzig 1903.
Zeitschrift f. kirchliche Kunst. Jahrg . 15. Düssel¬
dorf 1902. Schreiber, Das technische Zeichnen.
Praktische Anleit. f. Architekten, Techniker etc.
Bd. 1—3. Leipzig 1861—1875. Gesch. v. Herrn
Pfarrer Napp in Cleeberg. Forbes, A„ Max
Gahan u. Andere, Der Krieg zwischen Rufsland
und der Türkei. Gesammelte Kriegsberichte_d.
Daily News. Übers, v. A. Helms. Berlin 1878.
Gesch. v. Herrn Geh. Sanitätsrat Dr. Pagen¬
stecher. Delbrück, IL, Geschichte d. Kriegskunst
im Rahmen d. politischen Geschichte. Teil 2.
Berlin 1902. Schulthess, Europäischer Geschichts¬
kalender . Herausg. v. Rolsff. Bd. 53 f. d.
Jahr 1902. München 1903. Heil, B., Die
deutschen Städte und Bürger i. Mittelalter.
Leipzig 1903. Schultz, Ferd., Beiträge zur Ge¬
schichte d. Landeshoheit im Bistum Paderborn.
Münst. 1903. Gesch. v. Verfasser. Zeitschrift

d. historisch. Vereins f. Niedersachsen. Jahrg.
1902. Hannover 1902. Gesch. v. König!.Preufs
Unterrichtsministerium. Hessenland, Zeitschrift
f. hessische Geschichte u. Literatur . Jahrg .2 7.
Kassel 1888—1893. Zwiedineck- Lüdenhorst,
H. v., Deutsche Geschichte v. d. Auflösung d.
alten bis z. Errichtung d. neuen Kaiserreichs
1806—1871. Bd. 2. Stuttgart 1903. Rheinlande,
Monatsschrift f. deutsche Kunst. Bd. 3 u. 4.
Düsseldorf 1901 und 1902. Lindner, A„ Danzig.
(Berühmte Kunststätten No. 19.) Leipzig lJOo.
Scheffer-Boichoret, Paul, Florentiner ötudien.
Leipzig 1874. Germania, Tydschrift. Bd. o.
Brüssel 1900 u. 1901. Oppenheim, Freiherr
Max v„ Rabeh u. d. Tschechengebiet. Berlin ;
1902. Peters, Carl, Im Goldland des Altertums. |
Forschungen zwischen Zambesi und Sabi.
München 1902. Schäfer, Dietrich, Kolonial-
geschickte. Leipzig 1903. Canstatt, Osc., Aufsero
oder innere Kolonisation? Hannover 1J03.
Gesch. v. Verf. Zimmermann, AI fr.. Die
europäischen Kolonien. Bd. 5. Die Kolonial¬
politik d. Niederländer. Berlin 1903. Küttner, H.,
Unter d. deutschen Roten Kreuz i. süd
afrikanischen Kriege. Leipzig 1900. Boguslawslu,
A. v., Das Leben des Generals Dumounez.
Bd. 1 u. 2. Berlin 1879. Iiockkock, B. C„
Herinneringen en mededeelingen van eenen j
landschapschilder. Amsterdam 1841. Waltz,
Otto, ' ie Denkwürdigkeiten Kaiser Karls V.
Bonn 1901. Gaquoin, Karl . Denkschrift zum
400. Todestage d. Robertus Gaguinus. Heidel¬
berg 1901. Gesch. v. Verfasser. Salzmann,
Christian Gotthilf, Erinnerungen aus d. Leben
d. Gründers d. Erziehungsanstalt Schnepfenthal.
Leipzig 1884. Cserwinka, Jul ., Shakespeare u.
d. Bühne. Wiesb., R. Staadt 1902. Whitman,
Sidney, Fürst v. Bismarck. Persönliche Er¬
innerungen an ihn aus seinen letzten Lebens¬
jahren . Stuttgart 1902. Archiv t. d. Studium
d. neueren Sprachen. Bd. 82—109. Braun¬
schweig 1839- 1902. Mager, Adolf, Grundzüee
d. deutschen Literaturgeschichte . Wien 1903.
Nippold, Friedr., Das deutsche Christuslied d.
neunzehnten Jahrhunderts . Leipzig 1903.
Pantenius , Th . H., Allein u. frei. Bd. 1 u. 2.
Bielef. 1898. Böttcher, Maximil, Sünden. Moderne
Novellen. Höchst a. M., W. Gref 1899. Nie e,
Charlotte, Aus dänischer Zeit. A. 2. Leipzig
1897. Kantelaar, Die Volkslyrik d. Finnen.
Helsingfors 1882. Scharling, Henrik , Zur Neu¬
jahrszeit im Pastorat zu Nöddebo. Deutsch
nach A. S. u. P . J . Willatzen. Leipzig 1899.
Multatuli, Liebesbriefe. Übertragen v. W.
Spohr. Minden i. W. 1902. Multatuli, Max
Havelaar . Übertrag , v. W. Spohr. Minden
i W. 1900. Zeitschrift f. Ethnologie. Jahrg . 34.
Berlin 1902. Marshall, William, Charakterbilder
a. d. heimischen Tierwelt. Leipzig 1903.
Maeterlinck, M„ Das Leben d. Bienen. Leipzig
1902. Zeitschrift f. analytische Chemie. Jahrg . 41.
Wiesbaden 1902. Righi, Aug. u. B. Dessau,
Die Telegraphie ohne Draht. Braunschweig
1902. Barth, Friedr ., Die Dampfmaschine. Kurz-
gefafstes Lehrbuch. Leipzig 1903. Gesch. v.
Verf Barth , Friedr ., Die Dampfkessel. Kurz-
gef. Lehrbuch. Leipzig 1903. Gesch. v. Verf.
Beck, Ludwig, Geschichte d. Eisens in technischer
und kulturgeschichtlicher Beziehung. Abt. 5.
Braunschweig 1903. Lenschau, Thomas, Das
Weltkabelnetz. Halle a. S. 1903. Marcuse,
Julian , Bäder und Badewesen in Vergangenheit
und Gegenwart. Stuttgart 1903. Pagenstecher, A.,
Gicht und Rheumatismus. A. 4. Leipzig 1903.
Gesch. v. Verf. Archiv f. d. gesamte Physio¬
logie d. Menschen u. d. Tiere. Bd.92. Bonn 1902.
Medizinalzeitung, Deutsche, Zentralblatt f. d.
Gesamtinteresse d. mediz. Praxis. Jahrg . 1901.
Berlin 1902. Zeitschrift f. Hygiene u. Infektions¬
krankheiten . Bd. 41. Leipzig 1902. Spitta,II .,
Die Schlaf- und Traumzustände d. menschl.
Seele. Tübingen 1878. Gesch. v. Herrn Geh.
Sanitätsrat Dr. Pagenstecher. Wochenschrift,
Deutsche medizinische. Jahrg . 28. Leipzig 1902.

Niederländische
Dampfschiff -Rhederei,

Salonboote mit Schlafkabinen.
Tägliche Tourfahrten

ab Mainz 6 Uhr Morgens,
„ Biebrich6 Ubr 15 Min. Morgens,

in Köln 5 Uhr Nachmittags,
ab , an Wochentagen8 Uhr Abends,

„ Sonn - n. Feiertagen 9 Uhr Abends,
in Rotterdam 3 Uhr 15 Min. am folg. Nachm.

Uhr Morgens,
am folg. Nachm.,
30 Min. Abends,

„ 30 „ am folg. Morgen,
„ 30 „ Nachm.

ab Rotterdam 7
in Köln 4
ab „ 10

Coblenz 7
in Biebrich 3

Tägliche Schnellfahrten vom 19. Mai vis
10. September.

ab Main? 9 Uhr 45 Min. Morgens,
„ Biebrich 10 „

Anschluß per Staatsbahu:
ab Frnnkfnrt a. M. 8 Uhr 22 Min. Morgens,
„ Wiesbaden 8 „ 20 „ „

Anschluß per Straßenbahn:
ab Wiesbaden9 Uhr 19 Min. Morgens,
„ Eltville 10 .. 80 „

Anschluß per Kleinbahn:
ab Schlangenbad7 Uhr 54 Min. Morgens.
„ Coblenz an Wochent. 2 Uhr 30 Min. Nachm.̂

„ Sonn - u. Feiert. 4 Uhr 30 M. „
in Köln an Wochentagen 7 Uhr Abends.

„ Sonn - ». Feiert. 9 „ „
Anschluß an das Tourboot nach Rotterdam.

ab Köln 7 Uhr 15 Min. Morgens,
in Coblenz 2 „ — „ Nachmittags,
„ Eltville 8 „ 05 .. Abends,

in Biebrich 8 „ 40 „ ,.
Abfahrt per Staatsbahn:

nach Frankfurt 9 Uhr 11 Min. Abends.
„ Wiesbaden 9 „ 11 „ „

Abfahrt per Straßenbahn:
nach Wiesbaden9 Uhr Abends.

Willigste Fahrpreise.
Retourvittetö vis Köln.
Täglich Gepäckwagen.

Fahrpreisermäßigung sür Schüler n. Vereine
Alles Nähere zu eriahren bei der Hauptagentur
zu Biebrich a/Nh . ScliUrmann & Co .,
sowie in Wiesbaden bei Iaidw . Engel , Reise-
bürean, Wilhelmstraße 46. F 329

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifl'ahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich morgens 6.25 bis

Coblenz, 8.05, 9.25 (Schnellfahrt „Borussia“ und
„Kaiserin Augusta Victoria“), 9.50 (Schnellfahrt
„Barbarossa“ und „Elsa“), 10.35, 11.20 (Schnell¬
fahrt „Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser
und König“), 12.50 bis Cöln, mittags 3.20 (an
Sonn- und Feiertagen) bis Aftmannshnusen, 4.20
bis Andernach, abends 6.35 (Güterschitt) bis
Bingen, mittags 2.25 bis Mannheim.

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 7l/a Uhr. F329

Billets und Auskunft in Wiesbaden bei dom
Agent W. Bickel, Langgssse 20. Telephon 2364.

Hamburg -Ainerika -Linie.
(Passage-Büreaud . Gesellschaft: Wilhelmstr. 10)

D. „Acilla“ 21. April 4 Uhr nachm, it
Tampico. D. „Adria“ 20. Mai 2 Uhr nachm,vor
Philadelphia nach Hamburg. D. „Alesia“ nacl
Ostasien, 20. Mai in Antwerpen. D. „Ambria*
auf der Ausreise nach Ostasien, 21. Mai Perin
passiert. D. „Andalusia“ von Ostasien kommend
20. Mai 8 Uhr abends in Hamburg. D. „Arabia
von Newyork nach Ostasien, 21. Mai von Malta
D. „Arcadia“ 21. Mai 8 Uhr morgens in Phila
delphia. S.-D. „Auguste Victoria“ 21. Ma
12 Uhr mittags von Newyork via Plymouth und
Cherbourg nach Hamburg. D. „Bosnia“ 20. Mai
4 Uhr nachm, in Boston. D. „Calabria“ von
Westindien kommend, 20. Mai 2 Uhr morgens
in Havre. D. „Castilia“ von Westindien kommend
21. Mai3 Uhr nachm, in Havre. S.-D. „Deutsch¬
land“ nach Newyork, 21. Mai 3 Uhr 30 Min.
nachm. Cuxhaven passiert . S.-D. „Fürst Bis¬
marck“ von Newyork kommend, 22. Mai 3 Uht
morgens Dover passiert . D. „Galicia“ von West¬
indien kommend, 21. Mai morgens in Hamburg
D. „Hellas“ 20. Mai von Pa , a. D. „Helvetia“
21. Mai von St. Thomas via Havre nach Ham¬
burg. D. „Nassovia“ von dem La Plata kom¬
mend, 20. Mai 6 Uhr 30 Min. abends in Emden
D. „Nicomodia“ von Neworleans kommend
22. Mai 4 Uhr morgens Dover passiert. D
„Palatia “ von Genua nach Newyork, 21. Mai
6 Uhr nachm, von Neaoel. D. „Pennsylvania“
20. Mai 8 Uhr abends in Newyork. D. „Pontos“
von dom La Plata kommend, 21. Mai 12 Uht
mittags von Rotterdam nach Hamburg. D.
„Pretoria“ von Newyork kommend, 21. Mai
12 Uhr 10 Min. morgens von Cherbourg nach
Hamburg. D. „Prinz Adalbert “ 20. Mai von
Vera Cruz via Havana und Coruna nach Ham¬
burg. D. „Segovia“ auf der Heimreise von Ost¬
asien, 20. Mai von Kobe. D. „Sicilia“ von New-
Yorlc nach der Levante, 16. Mai von Malta. D.
„Sparta “ von Mittelbrasilien kommend, 20. Mai
von Funchal . D. „Suevia“ auf der Heimreise
von Ostasien, 21. Mai von Kobe nach Moji.

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : Nach Montreal*
28./5. Postd. Granaria , 11.Ü. Poetd. Westphalia
25./6. Postd.Frida . Nach Ost-Asien: 20./5. Postd
0 . Ferd . Lneisz. 10. 6. Postd. Sithonin._ F33

Drutf und ffictlnii der 2 Schei lenbera 'ichen Lof-Buchdruckeref in Wiesbaden.
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